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A. Aufgabe, Name, Sitz 

§ 1 Aufgaben und Zuständigkeit 
(1) Die Mitglieder der Christlich Demokrati- 
schen Union Deutschlands (CDU) in Nord- 
rhein-Westfalen bilden den Landesverband 
Nordrhein-Westfalen. Sie wollen das öffentli- 
che Leben im Dienste des deutschen Volkes 
und des deutschen Vaterlandes aus christlicher 
Verantwortung und nach dem christlichen Sit- 
tengesetz auf der Grundlage der persönlichen 
Freiheit demokratisch gestalten. 
(2) Der Landesverband bestimmt die Richtli- 
nien für die politische und organisatorische 
Führung der CDU in Nordrhein-Westfalen. 
(3) Der Landesverband hat die Aufgabe, 
durch seine Organe, Vereinigungen, Fachaus- 
schüsse und sonstigen Einrichtungen 
1. das Gedankengut der CDU zu verbreiten 
und für die Ziele der CDU zu werben, 
2. der CDU neue Mitglieder zuzuführen, 
3. die Mitglieder über alle wichtigen politi- 
schen Fragen zu unterrichten und sie zur Teil- 
nahme an der praktischen Politik anzuregen, 
4. die politische Willensbildung in allen Orga- 
nen der CDU und im öffentlichen Leben zu 
fördern. 
(4) Der Landesverband ist zuständig für alle 
politischen und organisatorischen Fragen sei- 
nes Bereiches. Er hält mit allen Kreisverbän- 
den und Bezirksverbänden ständige Verbin- 
dung; er unterstützt ihre Arbeit. 
(5) Beschlüsse und Maßnahmen der Bezirks-, 
Kreis-, Gemeinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirks- 
und Ortsverbände (Ortsunionen) dürfen nicht 
im Gegensatz zu den von der Bundespartei 
und der Landespartei erklärten Grundsätzen 
stehen. 

§ 2 Name 
Der Landesverband führt den Namen Christ- 
lich Demokratische Union Deutschlands 
(CDU), Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
seine Bezirks-, Kreis-, Gemeinde-, Stadt- bzw. 
Stadtbezirks- und Ortsverbände (Ortsunionen) 
führen zusätzlich ihre entsprechenden Namen. 
§ 3 Sitz 
Sitz des Landesverbandes ist Düsseldorf. 

B. Mitgliedschaft 
§ 4 Mitgliedschaftsvoraussetzungen 

(I) Mitglied der Christlich Demokratischen 
Union  Deutschlands kann jeder werden, der 

ihre Ziele zu fördern bereit ist, das 16. Lebens- 
jahr vollendet hat und nicht infolge Richter- 
spruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht 
verloren hat. 
(2) Wer die deutsche Staatsangehörigkeit nicht 
besitzt, kann als Gast in der Partei mitarbeiten- 
Er kann in die Partei aufgenommen werden, 
wenn er nachweisbar seit mindestens drei Jah- 
ren berechtigterweise ununterbrochen im Gel- 
tungsbereich des Grundgesetzes wohnt und ein 
Jahr vor der Aufnahme als Gast in der Partei 
mitgearbeitet hat. 
(3) Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei 
oder in einer gegen die CDU gerichteten Wäh- 
lergruppe schließt die Mitgliedschaft in der 
CDU aus. 

§ 5 Aufnahme- und Überweisungsverfahren 
(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf An- 
trag des Bewerbers. Der Aufnahmeantrag muH 
schriftlich gestellt werden. Über die Aufnahme 
entscheidet der Kreisvorstand. Die Satzung 
des Kreisverbandes kann im Rahmen des Ab- 
nahmeverfahrens eine Anhörung des Vorsit- 
zenden des Ortsverbandes bzw. des Gemeinde' 
Verbandes, wenn kein Ortsverband besteht, 
vorsehen. 
(2) Zuständig ist in der Regel der Kreisver- 
band des Wohnsitzes. Auf begründeten 
Wunsch des Bewerbers kann die Aufnahme 
auch durch den Kreisverband des Arbeitsplan 
zes erfolgen. Vor Aufnahme des Mitgliedes 
durch den Kreisverband des Arbeitsplatzes is 

der Kreisverband des Wohnsitzes zu hören. 
(3) Über Ausnahmeregelungen bei der An'" 
nähme und bei Überweisungen entscheidet de 
Landesvorstand. 
(4) Wird der Aufnahmeantrag durch den 
Kreisverband des Wohnsitzes oder den Kre'' 
verband des Arbeitsplatzes abgelehnt, so » 
der Bewerber berechtigt, binnen eines Mona 
beim Landesvorstand Einspruch einzulege_ 
Der Landesvorstand entscheidet über den A 
trag des Bewerbers endgültig. 
(5) Innerhalb des Kreisverbandes wird da 
Mitglied in der Regel in demjenigen Stadt- 
Gemeindeverband bzw. Stadtbezirksverban 
und Ortsverband geführt, in welchem 
wohnt. Auf begründeten Wunsch des M'tg.'s. 
des kann der Kreisvorstand Ausnahmen zuia 
sen. 
§ 6 Mitgliedsrechte und Pflichten 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranst«' 
tungen, Wahlen und Abstimmungen im Ra 
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^en der Gesetze und der satzungsrechtlichen 
Bestimmungen teilzunehmen. 
(2) Nur Mitglieder können in Organe und 
Gremien der Partei und aller ihrer Gebietsver- 
bände gewählt werden; mehr als die Hälfte der 
Mitglieder solcher Organe und Gremien muß 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich für 
die CDU einzusetzen. Die Inhaber von Par- 
teiämtern und Mandaten haben die ihnen 
übertragenen Aufgaben gewissenhaft und nach 
besten Kräften zu erfüllen und den zuständi- 
gen Parteiorganen regelmäßig über ihre Tätig- 
et zu berichten. 

8 ' Beitragspflicht und Zahlungsverzug 
(') Jedes Mitglied hat persönlich die Ver- 
pflichtung, regelmäßig Beiträge zu entrichten. 
Näheres regelt die Finanz- und Beitragsord- 
nung. 

,.P'e Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn 
es länger als sechs Monate mit seinen Beitrags- 
zahlungen schuldhaft in Verzug ist. 

9 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
?le Mitgliedschaft endet durch Tod, durch 
^"stritt oder durch Ausschluß. Die Mitglied- 
cnaft eines Mitgliedes ohne deutsche Staats- 

I "gehörigkeit erlischt auch, wenn durch Ver- 
ust der Aufenthaltsgenehmigung die Voraus- 

setzung für Aufnahme und Zugehörigkeit zur 
^lei entfallen ist. 

» 9 Austritt 
\ > per Austritt ist dem zuständigen Kreisver- 

and schriftlich zu erklären. Er wird mit Zu- 
o ng beim zuständigen Kreisverband wirksam. 
ist Erklärung des Austritts aus der Partei 

zu behandeln, wenn ein Mitglied mit seinen 
Zahl ledsbeiträgen länger als 12 Monate im 
m I lungsverzug ist, innerhalb dieser Zeit zwei- 
fle H

scnr'ft h"ch gemahnt wurde und anschlie- 
folt aU^ e'ne dr'tte a's Einschreibebrief er- 
Zahl6 Mahnung trotz Setzung einer weiteren 
sehif pgsfrist von einem Monat und trotz 

ältlicher Hinweise auf die Folgen einer 
dip eren Zahlungsverweigerung jjg rückstän- 
^gen   Mitgliedsbeiträge   nicht   bezahlt.   Der 
glied  °rStand stellt die Beend'gung der Mit" 
den sctla^t ^est und hat dies dem ausgeschie- 

den Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

hat d "e Veranderungen in der Mitgliedschaft 
len M-r ^re'sverband unverzüglich der Zentra- 

^'tgüederkartei zu melden. 

§ 10 Ordnungsmaßnahmen 
(1) Durch den zuständigen Kreisvorstand, den 
Landesvorstand und den Bundesvorstand kön- 
nen Ordnungsmaßnahmen gegenüber Mitglie- 
dern getroffen werden, wenn diese gegen die 
Satzung der Partei oder gegen ihre Grundsätze 
oder Ordnung verstoßen. 
(2) Ordnungsmaßnahmen sind: 
1. Verwarnung, 
2. Verweis, 
3. Enthebung von Parteiämtern, 
4. Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung 
von Parteiämtern auf Zeit. 
Alle Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu 
begründen. Die Anordnung der Maßnahme 
und ihre Begründung sind dem betroffenen 
Mitglied unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Ordnungsmaßnahmen sind nach der Parteige- 
richtsordnung anfechtbar. 
(3) Für die Mitglieder des Landesvorstandes 
ist nur der Landesvorstand oder der Bundes- 
vorstand, für Mitglieder des Bundesvorstandes 
ist nur der Bundesvorstand zuständig. 
(4) Absätze 1 bis 3 gelten im Verhältnis zwi- 
schen den Vereinigungen und ihren Mitglie- 
dern entsprechend. 
§ 11 Parteiausschluß 
(1) Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei 
ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich 
gegen die Satzung der Partei oder erheblich ge- 
gen deren Grundsätze oder Ordnung verstößt 
und ihr damit einen schweren Schaden zufügt 
(§ 10 Absatz 4 Parteiengesetz). 
(2) Voraussetzung des Ausschlusses eines Mit- 
gliedes ist die Feststellung seines parteischädi- 
genden Verhaltens oder die beharrliche Miß- 
achtung seiner satzungsgemäßen Pflichten. 
(3) Parteischädigend verhält sich insbesonde- 
re, wer 
1. zugleich einer anderen politischen Partei 
oder einer gegen die CDU gerichteten Wähler- 
gruppe angehört, 
2. in Versammlungen politischer Gegner, in 
deren Rundfunksendungen, Fernsehsendun- 
gen oder Presseorganen gegen die erklärte Po- 
litik der Union Stellung nimmt, 
3. als Kandidat der CDU in eine Vertretungs- 
körperschaft gewählt ist und der CDU-Frak- 
tion nicht beitritt oder aus ihr ausscheidet, 
4. vertrauliche Parteivorgänge veröffentlicht 
oder an politische Gegner weitergibt, 
5. Vermögen der Partei veruntreut, 
6. wegen einer ehrenrührigen Handlung 
rechtskräftig zur Strafe verurteilt worden ist. 
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7. als Angestellter der Partei die für ihn gelten- 
den besonderen Treuepflichten verletzt. 
(4) Absätze 1 bis 3 gelten im Verhältnis zwi- 
schen den Vereinigungen und ihren  Mitglie- 
dern entsprechend. 
§ 12 Zuständigkeiten beim Ausschluß 
(1) Über den Ausschluß entscheidet auf An- 
trag des örtlich zuständigen Kreisvorstandes, 
des Landesvorstandes oder des Bundesvor- 
standes das nach der Parteigerichtsordnung 
zuständige Parteigericht. 
(2) Für den Ausschlußantrag gegen Mitglieder 
des Landesvorstandes ist nur der Landesvor- 
stand oder der Bundesvorstand, für Mitglieder 
des Bundesvorstandes ist nur der Bundesvor- 
stand zuständig. 
(3) In Ausschlußverfahren gegen Mitglieder 
des Bundesvorstandes ist das Landesparteige- 
richt in erster Instanz anzurufen. 
(4) Alle Entscheidungen der Parteigerichte in 
Ausschlußverfahren sind schriftlich zu begrün- 
den. 
(5) In dringenden und schwerwiegenden Fäl- 
len, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann 
der zuständige Kreisvorstand, der Landesvor- 
stand oder der Bundesvorstand ein Mitglied 
von der Ausübung seiner Rechte bis zur rechts- 
kräftigen Entscheidung der zuständigen Partei- 
gerichte ausschließen. Ein solcher Vorstands- 
beschluß gilt gleichzeitig als Antrag auf Einlei- 
tung eines Ausschlußverfahrens. 
Die Parteigerichte haben in jeder Lage des 
Verfahrens zu prüfen, ob die Maßnahme nach 
Umfang und Fortdauer noch erforderlich ist. 
Soll sie über die abschließende Entscheidung 
einer Parteigerichtsinstanz hinaus wirksam 
bleiben, so ist sie in dieser Entscheidung er- 
neut anzuordnen; sonst tritt sie mit deren Be- 
kanntmachung außer Kraft. 
(6) Absätze 1 bis 5 gelten im Verhältnis zwi- 
schen den Vereinigungen und ihren Mitglie- 
dern entsprechend. 
§ 13 Zahlungsverweigerung 
Seinen Pflichten als Mitglied kommt insbeson- 
dere beharrlich nicht nach, wer über einen län- 
geren Zeitpunkt trotz Zahlungsfähigkeit und 
trotz Mahnung den Mitgliedsbeitrag nicht ent- 
richtet. 

C. Gliederung 
§ 14 Organisationsstufen 
Die Organisationsstufen des Landesverband 
Nordrhein-Westfalen sind: 

1. der Landesverband, 
2. die Kreisverbände, die in den Bezirksver- 
bänden zusammenarbeiten, 
3. die Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadt- 
be/irksverbände, die in Ortsverbände (Orts- 
unionen) gegliedert sein sollen. 

§ 15 Kreisverbände 
(1) Der Kreisverband ist die Organisation der 
CDU in den Grenzen eines Kreises oder einer 
kreisfreien Stadt. 
(2) Der Kreisverband ist die kleinste selbstän- 
dige organisatorische Einheit der CDU mit 
Satzung und selbständiger Kassenführung. 
(3) Der Kreisverband ist zuständig für alle po- 
litischen und organisatorischen Fragen eines 
Bereiches, insbesondere für die Aufnahme von 
Mitgliedern, die Kassenführung, den Einzug 
und die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge. Der 
Kreisverband kann seinen Untergliederungen, 
einschließlich der Kreisvereinigungen, gestat- 
ten, in seinem Auftrag und unter seiner vollen 
Aufsicht über alle Einnahmen und Ausgaben 
sowie über die dazugehörigen Belege eine Kas- 
se zu führen. 
(4) Organe des Kreisverbandes 
1. Kreisparteitag und Kreisvorstand sind not- 
wendige Organe des Kreisverbandes; die Sat- 
zung des Kreisverbandes kann als weiteres Or- 
gan des Kreisverbandes einen Kreisausschuß 
vorsehen sowie dessen Zusammensetzung, Be' 
fugnisse und die Wahl seiner Mitglieder re- 
geln. 
2.1 Der Kreisparteitag besteht aus: 
a) den Delegierten, die von den Gemeinde-- 
Stadt- bzw. Stadtbezirksverbänden oder den 
Ortsverbänden, sofern die jeweilige Kreissat- 
zung dies vorsieht, gewählt werden, 
b) den Mitgliedern des Kreisvorstandes, 
c) je zwei von den Kreisversammlungen der 
Vereinigung gewählten Delegierten. 
Der Delegiertenschlüssel für die nach a) zU 

wählenden Delegierten ist in der Kreissatzung 
festzulegen; maßgebend ist die aufgrund de 
Beitragszahlung an den Kreisverband nachge' 
wiesene Mitgliederzahl. 
2.2 Der Kreisparteitag ist das oberste Orgäjj 
des Kreisverbandes; seine Befugnisse rege1 

die Kreissatzung. 
3.1 Die Zusammensetzung des Kreisvorstande 
wird in der Kreissatzung geregelt. 
3.2 Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband- 
Seine Aufgaben, Rechte und Pflichten rege" 
die Kreissatzung. Besondere politische Ereig 
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n,sse im Kreisverband sind unverzüglich dem 
Landesverband zu melden. 
33 Der Kreisgeschäftsführer kann für den 
£reisverband alle Rechtsgeschäfte vornehmen, 
a,e der ihm zugewiesene Aufgabenkreis ge- 
wöhnlich mit sich bringt. 
(5) Die vom Kreisparteitag beschlossene Kreis- 
satzung und deren Änderung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung durch den 
Landesvorstand. 
Die Prüfung beschränkt sich darauf, ob ein 

erstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, das 
tatut oder die Landessatzung, die Finanz- 
nd Beitragsordnung oder die Parteigerichts- 
rdnung vorliegt. Die Entscheidung über die 
enehmigung hat innerhalb von einem Monat 

nach Zugang der Satzungsbeschlüsse bei dem 
Landesverband zu erfolgen. 

| H» Stadt-/Gemeinde- bzw. 
tadtbezirksverbände und Ortsverbände 

^ ) Der Gemeindeverband ist die Organisation 
jur CDU in der kreisangehörigen Gemeinde. 
,/n entspricht in kreisangehörigen Städten 
kr- ^tadtverband, in  den  Stadtbezirken  der 

eisfreien Städte der Stadtbezirksverband. 
U Gründung, Abgrenzung und Auflösung der 
und"61"06"' Stadt" bzw- Stadtbezirksverbände 
s.;     

der Ortsverbände sind Aufgabe des zu- 
ndigen Kreisvorstandes. Bei Unstimmigkei- 

n entscheidet der Landesvorstand. 
I>   Alle   organisatorischen   und   politischen 
Stan uahmen    der    Gemeinde-,    Stadt-    bzw. 
^jatbezirksverbände   und   der  Ortsverbände 
k„ sjen 'n  Einvernehmen mit dem   Kreisver- 
and getroffen werden. 

"en   A 
der Durchführung der ihm übertrage- 

D- , Auf"gaben   ist   der   Ortsverband   an   die 
^••critlinien 
Stadt- 

re'sverbandes gebunden. 
17 Bezirksverbände 

rhii ln"ernalb   des   Landesverbandes   Nord- 
8end      bStfalen sind die Kl"e'sverbände zu fol- 
!    uen Bezirksverbänden zusammengefaßt: 
Ver

ZkU;m Bezirksverband Aachen mit den Kreis- 
MrcK en Aachen, Aachen-Land, Düren, Eus- 
2
lr^en, Heinsberg 

en   ist   der   Urtsverband   an 
und   Beschlüsse  des   Gemeinde-, 

bzw.   Stadtbezirksverbandes   und   des 

den k Bezirksverband Bergisches Land mit 
OberK reisverbanden Düsseldorf, Mettmann, 
Bereu[8lScher Kreis> Remscheid, Rheinisch- 
3    6,SCner-Kreis, Solingen, Wuppertal 

m   Bezirksverband   Mittelrhein   mit  den 

Kreisverbänden Bonn, Erftkreis, Köln, Lever- 
kusen, Rhein-Sieg-Kreis 
4. zum Bezirksverband Münsterland mit den 
Kreisverbänden Borken, Coesfeld, Münster, 
Steinfurt, Warendorf-Beckum 
5. zum Bezirksverband Niederrhein mit den 
Kreisverbänden Kleve, Krefeld, Mönchen- 
gladbach, Neuss, Viersen, Wesel 
6. zum Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe mit 
den Kreisverbänden Bielefeld, Gütersloh, Her- 
ford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke, Pader- 
born 
7. zum Bezirksverband Ruhrgebiet mit den 
Kreisverbänden Bochum, Bottrop, Dortmund, 
Duisburg, Ennepe-Ruhr, Essen, Gelsenkir- 
chen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim, Ober- 
hausen, Recklinghausen, Unna 
8. zum Bezirksverband Sauer-/Siegerland mit 
den Kreisverbänden Hochsauerland, Mark, 
Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest 
Auf Antrag eines betroffenen Kreisverbandes 
kann vom Landesparteitag mit einfacher 
Mehrheit eine Änderung der Bezirkszugehörig- 
keit beschlossen werden. Nach zwei Jahren 
findet eine generelle Überprüfung der Bezirks- 
einteilung statt. 
(2) Die Bezirksverbände haben folgende Auf- 
gaben: 
1. das Gedankengut der CDU in ihrem Bereich 
zu verbreiten und für die CDU zu werben; 
2. die Arbeit des Landesverbandes und die Zu- 
sammenarbeit zwischen den Kreisverbänden 
zu fördern; 
3. die Kreisverbände und die Bezirksvereini- 
gungen bei der Erfüllung ihrer politischen 
Aufgaben zu unterstützen; 
4. die regionalpolitischen Zielsetzungen zu er- 
arbeiten und zu vertreten; 
5. dem Landesvorstand Vorschläge für die 
Landeslisten zum Europäischen Parlament, 
zum Deutschen Bundestag, zum Landtag von 
Nordrhein-Westfalen, zu den Landschaftsver- 
sammlungen und zu den Bezirksplanungsräten 
unter Berücksichtigung der Vorschläge der 
Kreisverbände und Vereinigungen zu erarbei- 
ten. Davon unberührt bleibt das Recht der 
Landesvereinigungen und Kreisverbände, ent- 
sprechende Wahlvorschläge dem Landesvor- 
stand und der Landesvertreterversammlung 
unmittelbar zu machen. 
(3) Die Bezirksverbände haben folgende Gre- 
mien: 
1. die Bezirksversammlung 
2. den Bezirksvorstand 
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(3.1) Die Bezirksversammlung ist das oberste 
politische Gremium des Bezirksverbandes. Die 
konstituierende Bezirksversammlung entschei- 
det über die weitere Zusammensetzung der Be- 
zirksversammlung. Soweit Bezirksverbände be- 
stehen, bestimmt sich die Zusammensetzung 
der konstituierenden Bezirksversammlung 
nach bisherigem Satzungsrecht. Soweit noch 
keine Bezirksverbände bestehen, bilden die 
dem Bezirksverband angehörenden Landes- 
parteitagsdelegierten die konstituierende Be- 
zirksversammlung. Der Landesvorsitzende, 
ggf. der Generalsekretär und der Landesge- 
schäftsführer sind zu den Bezirksversammlun- 
gen einzuladen. 
Die Bezirksversammlungen sollen mindestens 
einmal im Jahr zusammentreten und werden 
mit einer Frist von zwei Wochen vom Bezirks- 
vorstand einberufen. Sie müssen einberufen 
werden, wenn ein Drittel der dem Bezirksver- 
band angehörenden Kreisverbände die Einbe- 
rufung verlangt. 

(3.2) Die Bezirksversammlung hat folgende 
Aufgaben: 
1. Beschlußfassung über alle den Bezirksver- 
band berührenden Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung; 
2. Entgegennahme der Jahresberichte; 
3. Wahl der Mitglieder des Bezirksverbandes; 
4. Ausübung des Vorschlagsrechts nach Abs. 
(2) Ziffer 5 gegenüber dem Landesvorstand. 
Wahlen und Abstimmungen regeln sich sinn- 
gemäß nach den entsprechenden Bestimmun- 
gen der Landessatzung für den Landespartei- 
tag. Gleiches gilt für die Beschlußfähigkeit der 
Bezirksversammlung. 

(3.3) Der Bezirksvorstand besteht aus: 
a) dem Bezirksvorsitzenden, 
b) einer durch die Bezirksversammlung mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder festzulegenden Zahl 
von stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) einer durch die Bezirksversammlung mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder festzulegenden Zahl 
von weiteren Mitgliedern des Bezirksvorstan- 
des, 
d) dem mit der Durchführung der laufenden 
Geschäfte beauftragten Kreisgeschäftsführer. 
Die Bezirksvorsitzenden der Vereinigungen 
und die dem Bezirksverband angehörenden 
Mitglieder des Landesvorstandes nehmen be- 
ratend an den Sitzungen des Bezirksvorstandes 
teil. 
(3.4) Dem Bezirksvorstand obliegt: 

1. die Vorbereitung und Durchführung der Be- 
schlüsse der Bezirksversammlung; 
2. die Förderung der Kreisverbände und der 
Bezirksvereinigungen; 
3. auf Vorschlag des Bezirksvorsitzenden die 
Beauftragung eines Kreisgeschäftsführers mit 
der Durchführung der laufenden Geschäfte; 
4. die Vertretung des Bezirksverbandes nach 
innen und außen. 
(3.5) Die Bestimmungen der Absätze 3.1 bis 3.4 
gelten sinngemäß für die Vereinigungen. 
§ 18 Kandidatenaufstellung 
Die Aufstellung der Kandidaten für die kom- 
munalen Vertretungskörperschaften, den 
Landtag, den Deutschen Bundestag und das 
Europäische Parlament regelt sich nach Ver- 
fahrensordnungen, die Bestandteil dieser Sat- 
zung sind. 
§ 19 Nachweis und Anerkennung 
der Mitgliederzahl 
(1) Der Nachweis des Mitgliederbestandes er- 
folgt nach den Unterlagen der Zentralen M»' 
gliederkartei. 
(2) Die Mitgliederzahl eines  Kreisverbandes 
wird nur dann anerkannt, wenn die jewel' 
festgesetzten Beitragsanteile für den Landes- 
verband und die Bundespartei gezahlt worden 
sind. 
§ 20 Unterrichtungsrecht des Landesverbände« 
Der Landesvorstand kann sich jederzeit übe 
die Angelegenheiten der Bezirks-, Kreis-, ^' 
meinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirks- und On5' 
verbände unterrichten. 
§ 21 Eingriffsrechte des Landesverbandes 
Erfüllen   die   Bezirks-,   Kreis-,   Gemeinde-; 
Stadt- bzw. Stadtbezirksverbände und Ortsve 
bände die ihnen nach den Satzungen obliegt 
den Pflichten und Aufgaben nicht, so kann o 
Landesvorstand das Erforderliche veranlasse • 
im äußersten Falle einen Beauftragten einje 
zen, der vorübergehend die Aufgaben des V 
Standes wahrnimmt. Dieses Eingriffsrecht g t 
gegenüber jeder Organisationsstufe zunäcn 
für den Vorstand der nächsthöheren Organ«5 

tionsstufe. • 
§ 22 Weisungsrecht des Landesvorstandes "^ 
des Generalsekretärs der Christlich Demokra 
sehen Union Deutschlands g 
(1) Bei der Vorbereitung und  Durchführt 
von  Wahlkämpfen sind die  Bezirks-,  K?' 
Gemeinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirksverban^ 
und Ortsverbände, die Vereinigungen und 
Sonderorganisationen an die Weisungen 
Landesvorstandes gebunden. 
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(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von 
wahlkämpfen zu den Wahlen für den Deut- 
schen Bundestag und das Europäische Parla- 
ment sind die nachgeordneten Gebietsverbän- 
5?e» die Vereinigungen und die Sonderorganisa- 
tionen der CDU an die Weisungen des Gene- 
ralsekretärs der CDU Deutschlands gebunden. 

**• Organe 
5 *3 Landesparteiorgane 
Ule Organe des Landesverbandes sind: 
'• der Landesparteitag 

• der Landesvorstand 
6 24 Landesparteitag 
(') Der Landesparteitag ist das oberste politi- 
cne Organ des Landesverbandes. 

I*) Dem   Landesparteitag   gehören   stimmbe- 
rechtigtan: 
nl 560 De'egierte der 54 Kreisverbände 
^ach folgendem Schlüssel: Jeder Kreisverband 

.""d zunächst mit einem Grundmandat be- 
^cksichtigt. Die restlichen 506 Delegierten 
VPf f" au*" die Kreisverbände im Höchstzahl- 
fü i    n nach d'Hondt verteilt. Maßgeblich 

r die Verteilung der Delegiertensitze sind die 
I ''Sj'ederzahlen, die sechs Monate vor dem 
g.jdesparteitag (Stichtag) der Zentralen Mit- 
2U derkartei gemeldet sind und für die der sat- 
j.ngsgemäße Beitrag an den Landesverband 

s zum Stichtag entrichtet worden ist. 
vo H C secns Vertreter der Vereinigungen, die 
o" deren Landestagungen in geheimer Wahl 
6 wählt worden sind. Der EAK entsendet vier 
de Hi'erte' die in geheimer Wahl von der Lan- 
d n

delegiertentagung des EAK gewählt wor- 

(2-3) Di 

(3) Di 
ttient 

e Mitglieder des Landesvorstandes. 
e Mitglieder des Europäischen Parla- 

tat>P des Putschen Bundestages, des Land- 
p «es von Nordrhein-Westfalen, des Landes- 
V0r^

l8er'cr|ts, die Rechnungsprüfer sowie die 
der D 

nden der Landesvereinigungen und 
des» ez'rksverbände, die Referenten der Lan- 
die8cschäftsstelle,   die   Kreisgeschäftsführer, 
führ    ri

lalsekreläre und die La"desgeschäfts- 
gen ^ Bereinigungen sind zu den Sitzun- 
den        Landesparteitages als Gäste einzula- 

MandreChendes gilt  für die  Ein,adung von 
zirfc. ats" u°d  Funktionsträgern zu den  Be- 
(4) r.ersamm,un8en und Kreisparteitagen, 
rnai j_tr J-andesparteitag tritt mindestens ein- 

m Jahr zusammen und wird durch den 

Landesvorstand einberufen. Der Landesvor- 
stand muß unverzüglich unter Beachtung der 
Ladungsfristen einberufen, wenn ein Drittel 
der dem Landesverband angehörenden Kreis- 
verbände dies schriftlich unter Angabe der ge- 
wünschten Tagungsordnungspunkte verlangt. 

§ 25 Zuständigkeiten des Landesparteitages 
Der Landesparteitag ist zuständig für: 
1. Beschlußfassung über die Politik des Lan- 
desverbandes, 
2. Beschlußfassung über die Satzung des Lan- 
desverbandes einschließlich der Verfahrens- 
ordnungen zur Aufstellung von Kandidaten 
für öffentliche Wahlen und der Finanz- und 
Beitragsordnung. 
3. Wahl der Mitglieder des Landesvorstandes, 
4. Entgegennahme der Jahresberichte des Lan- 
desvorstandes, der CDU-Landtagsfraktion, der 
Landesgruppe im Deutschen Bundestag und 
der Landesgruppe im Europäischen Parla- 
ment, 
5. Entlastung des Landesvorstandes, 
6. Wahl der Delegierten zum Bundesausschuß 
der CDU Deutschlands, 
7. auf Vorschlag des Landesvorstandes die 
Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag, 
die sich nach § 28 Bundesstatut aufgrund der 
im Gebiet des Landesverbandes bei der letzten 
Wahl zum Deutschen Bundestag für die Lan- 
desliste der CDU abgegebenden Zweitstim- 
men für den Landesverband ergeben. Die De- 
legierten, die dem Landesverband aufgrund 
der Mitgliederzahlen zustehen, werden von 
den Kreisparteitagen geheim gewählt; dabei 
wird die Zahl der auf jeden Kreisverband ent- 
fallenen Delegierten nach dem d'Hondtschen 
Höchstzahlverfahren ermittelt. 
8. Wahl des Vorsitzenden und von weiteren 
zwei ordentlichen sowie von mindestens fünf 
stellvertretenden Mitgliedern des Landespar- 
teigerichtes, 
9. Wahl von drei Rechnungsprüfern, die dem 
Vorstand nicht angehören dürfen, 
10. Beschlußfassung über die Auflösung des 
Landesverbandes. 
Der Landesparteitag ist berechtigt, auf Vor- 
schlag des Landesvorstandes Ehrenvorsitzende 
auf Lebenszeit als Vorstandsmitglieder kraft 
Satzung zu wählen. 

§ 26 Zusammensetzung des Landesvorstandes 
Dem Landesvorstand gehören an: 
— Landesvorsitzender 
— Generalsekretär,   der  auf  Vorschlag   des 
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Landesvorsitzenden vom Landesparteitag ge- 
wählt werden kann 
— fünf stellvertretende Landesvorsitzende, 
darunter ein erster stellvertretender Vorsitzen- 
der, falls kein Generalsekretär gewählt wird 
— Landesschatzmeister 
— stellvertretender Landesschatzmeister 
— 31 weitere gewählte Mitglieder 
— der/die Ehrenvorsitzende(n) 
— der Ministerpräsident und der Landtags- 
präsident bzw. Landtagsvizepräsident, soweit 
sie der CDU angehören 
— der Vorsitzende der Landtagsfraktion 
— der Vorsitzende der Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag 
— der Landesgeschäftsführer 
Die Landesvorsitzenden der Vereinigungen, 
der Landesvorsitzende des EAK, die Vorsit- 
zenden der Bezirksverbände, die Vorsitzenden 
der CDU-Fraktionen in den Landschaftsver- 
sammlungen und der Sprecher der Hauptamt- 
lichen nehmen beratend an den Sitzungen des 
Landesvorstandes teil, soweit sie nicht bereits 
dem Landesvorstand angehören. 
§ 27 Geschäftsführender Landesvorstand 
Der Landesvorsitzende, ggf. der Generalsekre- 
tär, die fünf stellvertretenden Landesvorsitzen- 
den, der Landesschatzmeister, der stellvertre- 
tende Landesschatzmeister, der Vorsitzende 
der CDU-Landtagsfraktion und der Landesge- 
schäftsführer bilden den geschäftsführenden 
Vorstand. 
Er erledigt die laufenden und dringlichen Ge- 
schäfte des Landesverbandes. 

§ 28 Zuständigkeiten des Landesvorstandes 
(1) Der Landesvorstand leitet den Landesver- 
band. Ihm obliegt insbesondere: 
1. Die Erledigung der politischen und organi- 
satorischen Aufgaben des Landesverbandes 
einschließlich der Koordinierung aller Unter- 
organisationen sowie die Genehmigung ihrer 
Satzungen, 
2. die Vorbereitung der Landesparteitage und 
die Durchführung der von den Landesparteita- 
gen gefaßten Beschlüsse, 
3. die Förderung der Kreisverbände, der Be- 
zirksverbände, der Vereinigungen sowie der 
Sonderorganisationen des Landesverbandes, 
4. die Vorbereitung der Aufstellung von Kan- 
didaten für die Wahlen zum Europäischen Par- 
lament, zum Deutschen Bundestag, zum Land- 
tag von Nordrhein-Westfalen und für die 
Landschaftsversammlungen; für diese Wahlen 
macht er Kandidatenvorschläge an die Vertre- 

terversammlungen. Dabei hat er insbesondere 
auf regionale Ausgewogenheit und soziologi- 
schen Ausgleich zu achten, 
5. die Verabschiedung des Haushaltsplans des 
Landesverbandes, 
6. Wahl und Regelung des Dienstverhältnisses 
des Landesgeschäftsführers, 
7. Regelung der Dienstverhältnisse der Refe- 
renten, der Landesgeschäftsführer der Vereini- 
gungen, der Kreisgeschäftsführer und Sozialse- 
kretäre. Die Kreisgeschäftsführer, die Landes- 
geschäftsführer der Vereinigungen und die So- 
zialsekretäre werden im Einvernehmen mit 
den betroffenen Kreisverbänden bzw. Vereini- 
gungen bestellt. 
(2) Der Landesvorstand kann zu seiner Unter- 
stützung Landesfachausschüsse einrichten. Er 
bestimmt ihre Aufgaben. Die Fachausschüsse 
arbeiten nach einer vom Landesvorstand ver- 
abschiedeten Geschäftsordnung. Ihre Arbeits- 
ergebnisse sind dem Landesvorstand zur Be- 
schlußfassung vorzulegen. 
(3) Der Landesvorstand ist berechtigt, nach 
§10 Abs. 4 des Europa-Wahlgesetzes, § 21 
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes und § 18 Abs. 6 
des Landeswahlgesetzes gegen den Beschluß 
einer Vertreterversammlung über die Bewer- 
beraufstellung Einspruch zu erheben. 
§ 29 Aufgaben des Vorsitzenden, ggf. des Gene- 
ralsekretärs, des Landesvorstandes und der Vor- 
sitzendenkonferenz 
(1) Der Landesvorsitzende und der Generalse- 
kretär, falls kein Generalsekretär gewählt wird, 
der erste stellvertretende Vorsitzende, vertreten 
gemeinsam den Landesverband gerichtlicn 

und außergerichtlich. 
(2) Der Landesvorsitzende, der erste stellver- 
tretende Vorsitzende, ggf. der Generalsekreta 
oder ein anderes von ihnen beauftragtes M'1' 
glied des Landesvorstandes hat das Recht, an 
allen Versammlungen und Sitzungen der Or- 
gane aller Gebietsverbände, Vereinigungen 
und Sonderorganisationen teilzunehmen. & 
muß jederzeit gehört werden. 
(3) Im übrigen regelt der Landesvorstand o\ 
Aufgabenverteilung unter seinen Mitglieder 
selbst. 
(4) Zur Beratung des Landesvorstandes in P? 
litischen   und   organisatorischen   Fragen   tn 
mindestens zweimal jährlich die Vorsitzende 
konferenz des Landesverbandes zusammen- 
Ihr gehören an: 
die Vorsitzenden der Bezirksverbände, 
die Vorsitzenden der Kreisverbände, 
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d|e Landesvorsitzenden der Vereinigungen, 
d'e Vorsitzenden der Landesfachausschüsse 
Ur>d Sonderorganisationen. 
ü,e Vorsitzendenkonferenz wird vom Landes- 
^9rs'tzenden einberufen und von ihm geleitet. 
^|e tagt gemeinsam mit dem Landesvorstand. 
^le muß einberufen werden, wenn ein Drittel 
aer Kreisverbände die Einberufung verlangt. 
•*• Vereinigungen und Sonderorganisa- 
tionen 
» 30 Landesvereinigungen 

er Landesverband hat folgende Vereinigun- 
gen: 

• Frauenvereinigung 
f- Junge Union 

• Kommunalpolitische Vereinigung e.V. 
• Mittelstandsvereinigung 

yst-   und   Mitteldeutsche   Vereinigung   — 
nion der Vertriebenen und Flüchtlinge 

• Sozialausschüsse der Christlich-Demokrati- 
7   W- Arbeitnehmerschaft 

Wirtschaftsvereinigung 
31 Zuständigkeiten der Vereinigungen 

U Die  Vereinigungen  sind  organisatorische 
usammenschlüsse  von   Personen   mit   dem 

j*e|. das Gedankengut der CDU in ihren Wir- 
ngskreisen zu vertreten und zu verbreiten so- 
e die besonderen Anliegen der von ihnen re- 

^rasentierten Gruppen in der Politik der CDU 
2u wahren. 

> Der organisatorische Aufbau der Vereini- 
ein 8en enlsPricrit dem der Partei. Sie haben 
B
nee'gene Satzung entsprechend § 39 Abs. 2 

de n cesstatut' die ~ w'e aucn a"e Änderungen 
La   ?atzunS — der Genehmigung durch den 
ojin^esvorstand bedarf. Für die Genehmigung 

8 15 Abs. 5 entsprechend. 
gen Vereinigungen haben das Recht zu ei- 
fe
en Verlautbarungen, die den von der Partei 

djj j?e'egten Grundsätzen nicht widersprechen 

von H ^e.scnäfte der Vereinigungen werden 
^Urhf1-6" Jewei,'gen Vorständen geführt. Die 
f0| Cn'uhrungen der laufenden Aufgaben er- 
die 

au^ Anweisung dieser Vorstände durch 
lossprechenden Parteigeschäftsstellen. Die 
e'np "jnuna'P°l'tische Vereinigung regelt als 
Ge?^ragener Verein die Durchführung ihrer 
dec„ fte au(" Landesebene durch ihre Lan- 
§
e

3
Sgeschäftsstelle. 

Im   Sonderorganisationen 
satj0n

indesverfc»and bestehen als Sonderorgani- 

Evangelischer Arbeitskreis (EAK) 
Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer 
Juristen (LACDJ) 
Landesagrarausschuß 
Landesseniorenausschuß. 

F. Verfahrensordnung 
§ 33 Beschlußfähigkeit 
(1) Die Parteiorgane sind beschlußfähig, wenn 
sie ordnungsgemäß einberufen worden sind 
und wenn mindestens die Hälfte der stimmbe- 
rechtigten Mitglieder anwesend sind. Sie blei- 
ben beschlußfähig, solange nicht auf Antrag 
die Beschlußunfähigkeit festgestellt ist. Mit- 
gliederversammlungen sind ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be- 
schlußfähig, wenn zu diesen Versammlungen 
ordnungsgemäß eingeladen wurde. 
(2) Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die 
ihrer Beitragspflicht nachgekommen sind. 
(3) Bei Beschlußunfähigkeit hat der Vorsitzen- 
de die Sitzung sofort aufzuheben und die Zeit 
und die Tagesordnung für die nächste Sitzung 
zu verkünden; er ist dabei an die Form und 
Frist für die Einberufung des Organs nicht ge- 
bunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle 
beschlußfähig; daraufist in der Einladung hin- 
zuweisen. 
(4) Ergibt sich die Beschlußunfähigkeit wäh- 
rend der Sitzung bei einer Abstimmung oder 
Wahl, so wird in einer der nächsten Sitzungen 
erneut abgestimmt oder gewählt. Stimmenthal- 
tungen und ungültige Stimmen zählen bei der 
Feststellung der Beschlußfähigkeit mit. 
§ 34 Stimmrecht der Kreisverbände 
(1) Die Kreisverbände können ein Stimmrecht 
durch die von ihnen entsandten Vertreter nur 
ausüben, wenn sie die vom Landesparteitag 
festgesetzte Umlage je Mitglied an den Lan- 
desverband bis zum jeweiligen Stichtag abge- 
führt haben. 
(2) Die Kreisverbände können für ihre Stadt-, 
Gemeinde-, Stadtbezirksverbände und Ortsver- 
bände eine entsprechende Regelung treffen. 
§ 35 Erforderliche Mehrheiten 
(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen gefaßt. 
Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebe- 
ne Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. 
(2) Für Satzungsänderungen ist die Zweidrit- 
telmehrheit der abgegebenen gültigen Stim- 
men, mindestens aber die Mehrheit der stimm- 
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berechtigten Mitglieder erforderlich. Für den 
Auflösungsbeschluß ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder des 
Parteitages und der Hauptversammlung not- 
wendig. 
§ 36 Abstimmungsarten 
(1) Die Abstimmung erfolgt durch Handzei- 
chen, es sei denn, daß ein Viertel der anwesen- 
den Mitglieder geheime Abstimmung verlangt, 
oder die geheime Abstimmung nach der Sat- 
zung erfolgen muß. 
(2) Stimmenthaltungen zählen für die Feststel- 
lung der Beschlußfähigkeit mit, jedoch nicht 
für die Ermittlung einer Mehrheit. 
§ 37 Durchführung von Wahlen 
(1) Die Mitglieder des Landesvorstandes so- 
wie die Delegierten für den Bundesausschuß 
und den Bundesparteitag werden geheim 
durch Stimmzettel gewählt. 
(2) Der Vorsitzende, ggf. der Generalsekretär, 
der Schatzmeister sowie dessen Stellvertreter 
sind einzeln zu wählen; sie bedürfen zu ihrer 
Wahl der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen des Landesparteitages. Wird diese 
Mehrheit nicht erreicht, findet eine Stichwahl 
zwischen den beiden Bewerbern mit der höch- 
sten Stimmenzahl statt. 
(3) Bestellt der Landesparteitag keinen Gene- 
ralsekretär, wird der erste stellvertretende Vor- 
sitzende in einem gesonderten Wahlgang ge- 
wählt. Die Vorschriften von Absatz (2) gelten 
dann entsprechend. Die Wahl der zu wählen- 
den fünf, bzw. falls kein Generalsekretär, son- 
dern ein erster stellvertretender Landesvorsit- 
zender gewählt wird, weiteren vier stellvertre- 
tenden Landesvorsitzenden erfolgt in einem 
gemeinsamen Wahlgang. Der Stimmzettel muß 
die Namen aller vorgeschlagenen Kandidaten 
in alphabetischer Reihenfolge enthalten. 
Stimmzettel, auf denen nicht mindestens 50% 
der zu wählenden Stellvertreter angekreuzt 
sind, sind ungültig. Stimmzettel, auf denen 
mehr Namen angekreuzt sind als Stellvertreter 
zu wählen sind, sind ebenfalls ungültig. Ge- 
wählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit 
nicht erreicht, erfolgt unter den nicht gewähl- 
ten Kandidaten Stichwahl. Erhalten mehr als 
fünf, ggf. vier, Kandidaten die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen, so sind die 
Kandidaten mit den höheren Stimmenzahlen 
in der Reihenfolge nach Stimmenzahlen ge- 
wählt. Ist die Entscheidung zwischen Kandida- 
ten mit gleicher Stimmenzahl erforderlich, er- 

folgt sie durch Stichwahl. In diesem Fall ge- 
nügt die einfache Mehrheit. 
(4) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Lan- 
desvorstandes erfolgt in einem weiteren Wahl- 
gang. Der Stimmzettel muß die Namen aller 
vorgeschlagenen Kandidaten in alphabetischer 
Reihenfolge enthalten. Stimmzettel, auf denen 
nicht mindestens drei Viertel der zu wählenden 
Landesvorstandsmitglieder angekreuzt sind, 
sind ungültig. Stimmzettel, auf denen mehr 
Namen angekreuzt sind als Mitglieder des 
Landesvorstandes zu wählen sind, sind eben- 
falls ungültig. Gewählt ist, wer die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält- 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet 
Stichwahl unter so vielen der nichtgewählten 
Kandidaten mit den nächstniedrigeren Stim- 
menzahlen statt, wie sie dem Eineinhalbfachen 
der Zahl der noch nicht besetzten Sitze im 
Landesvorstand entsprechen; entfallen hierbei 
auf die letzte Stelle der Reihenfolge nach Stim- 
menzahlen zwei oder mehrere Kandidaten mit 
gleichvielen Stimmen, so werden diese Kandi- 
daten alle in die Stichwahl einbezogen. Für die 
Stichwahl genügt die einfache Mehrheit. Er- 
halten mehr Kandidaten die Mehrheit der ab- 
gegebenen gültigen Stimmen als Sitze im Lan- 
desvorstand zu vergeben sind, so sind die Kan- 
didaten mit den höheren Stimmenzahlen in der 
Reihenfolge nach Stimmenzahlen gewählt. Ist 
eine Entscheidung zwischen Kandidaten mit 
gleicher Stimmenzahl erforderlich, erfolgt sie 
ebenfalls durch Stichwahl, hierbei genügt die 
einfache Mehrheit. 
(5) Für die Wahl der Delegierten zum Bundes- 
ausschuß und zum Bundesparteitag gilt Absatz 
(4) entsprechend. Nicht gewählte Kandidaten 
sind in der Reihenfolge der auf sie entfallen- 
den Stimmenzahlen Ersatzdelegierte. Ändert 
sich im Laufe der Amtszeit von Delegierten dtf 
Delegiertenzahl, so werden entsprechend der 
Stimmenzahl die in der Reihenfolge letzte11 

Delegierten erste Ersatzdelegierte oder d'e 

nach Stimmenzahl ersten Ersatzdelegierten 
Delegierte. Die Amtszeit aller Delegierten un<* 
Ersatzdelegierten zu übergeordneten Gremief 
beginnt mit dem ersten Sitzungstag des jeweil'' 
gen Gremiums und endet 24 Monate späte1" 
oder mit dem Beginn der Amtszeit der gewähl' 
ten Nachfolger. 
(6) Alle sonstigen Wahlen können durch 
Handzeichen oder mit der erhobenen Stimm' 
karte durchgeführt werden, wenn sich auf W 
fragen kein Widerspruch erhebt und keine ge' 
setzliche Bestimmung entgegensteht. 

10 
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(7) Die Vorschriften der §§ 33—37 gelten sinn- 
gemäß für die Abstimmungen und die Wahlen 
'n allen Parteigremien der regionalen Organi- 
sationsstufen, der Vereinigungen und Sonder- 
organisationen im Landesverband. Dabei kann 
•n den jeweiligen Satzungen vorgesehen wer- 
den, daß bei der Wahl von „weiteren Vor- 
standsmitgliedern" die Kandidaten mit der 
höchsten Stimmenzahl in der Reihenfolge der 
abgegebenen gültigen Stimmen gewählt sind, 
auch wenn sie nicht die Mehrheit der abgege- 
benen gültigen Stimmen erreichen. Ebenso 
können getrennte Wahlgänge für ordentliche 
Delegierte und Ersatzdelegierte vorgesehen 
werden. 
8 38 Sitzungsniederschriften 
Über die Sitzungen wird eine Niederschrift ge- 
fertigt. Sie ist vom Vorsitzenden oder einem 
feiner Stellvertreter und vom Landesgeschäfts- 
'ührer zu unterzeichnen. 
s 39 Ladungsfristen und Antragsberechtigung 
'') Ordentliche Landesparteitage müssen un- 
ter Bekanntgabe der Tagesordnung 1 Monat 
^orher einberufen werden. Außerordentliche 
Parteitage können mit einer Frist von minde- 
stens 1 Woche einberufen werden. Die voraus- 
sichtlichen Beratungspunkte eines ordentli- 
chen Landesparteitages sowie die Entwürfe 
^on Leitanträgen des Landesvorstandes sind 
°en nacn Absatz 3 antragsberechtigten Vor- 
händen mindestens z.vei Monate vor dem Ta- 
8ungstermin mitzuteilen. 
12) Anträge zum ordentlichen Landesparteitag 
Müssen spätestens 3 Wochen vor dem Ta- 
8üngstermin bei der Landesgeschäftsstelle 
schriftlich eingegangen sein. 
'3) Antragsberechtigt sind: 
'• der Landesvorstand 

• die Bezirksvorstände 
s- die Kreisvorstände 

• die Vorstände der Gemeinde-, Stadt- bzw. 
Madtbezirksverbände 

• die    Landesvorstände   der   Vereinigungen 
nd Sonderorganisationen. 
) Außerdem können Initiativanträge zu ak- 
e"en politischen Fragen eingebracht werden, 
^nn sie von mindestens 20 Delegierten unter- 

trieben sind. 
2 u^er Landesvorstand ist mit einer Frist von 
tel fCrien einzuberufen. In Eilfällen kann er 

'efonisch oder telegrafisch mit einer Einla- 
ngsfrist von mindestens 2 Tagen einberufen 

Lerden.   Die   Einberufung  erfolgt   unter   Be- 
dnntgabe der Tagesordnung. 

(6) Alle Einladungsfristen beginnen mit dem 
Datum des Poststempels. 
§ 40 Wahlperioden, Amtsbezeichnungen 
(1) Zu allen Parteigremien ist mindestens in je- 
dem zweiten Kalenderjahr zu wählen. 
(2) Die Wahlen sollen stattfinden: 
a) in den Gemeinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirks- 
verbänden sowie Ortsverbänden im vierten 
Quartal jeden geraden Jahres oder im ersten 
Quartal eines jeden ungeraden Jahres, 
b) in den Kreisverbänden und im Landesver- 
band im zweiten oder dritten Quartal eines je- 
den ungeraden Jahres. 
c) Diese Regelung soll auf allen Ebenen der 
CDU Nordrhein-Westfalen bis zum 31. De- 
zember 1990 durchgeführt werden. 
(3) Die Amtszeit von Parteigremien und Gre- 
mienmitgliedern endet 
a) mit dem Ende der jeweiligen Versammlung, 
die entsprechende Neuwahlen vorgenommen 
hat, 
b) mit der Amtsniederlegung, 
c) spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Frist. 
(4) Die Amtszeit von Parteigremien und Gre- 
mienmitgliedern, die innerhalb der regelmäßi- 
gen Wahlzeit durch erforderlich gewordene 
Neuwahlen gewählt worden sind, endet jeweils 
mit Ablauf der bestimmten regelmäßigen 
Wahlzeit. 
(5) Alle Ämter und Funktionen stehen unab- 
hängig von der sprachlichen Bezeichnung in 
gleicher Weise Frauen und Männern offen. 

G. Sonstige Bestimmungen 
§ 41 Landesparteigericht 
(1) Das Landesparteigericht besteht aus 3 or- 
dentlichen und mindestens 5 stellvertretenden 
Mitgliedern. Der Vorsitzende und mindestens 
4 Mitglieder müssen die Befähigung zum Rich- 
teramt haben. 
(2) Die Mitglieder des Landesparteigerichts 
sind unabhängig und an Weisungen nicht ge- 
bunden. Sie müssen der CDU angehören. Mit- 
glieder und Stellvertreter dürfen weder einem 
Parteivorstand angehören noch in einem 
Dienstverhältnis zu der Partei oder zu einem 
Gebietsverband stehen, noch von ihnen regel- 
mäßige Einkünfte beziehen; sie dürfen auch 
nicht Mitglieder oder Stellvertreter eines ande- 
ren Parteigerichts sein. 
(3) Das Landesparteigericht tritt in der Beset- 
zung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisit- 
zern zusammen. 
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(4) Die ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder des Landesparteigerichts werden 
vom Landesparteitag für eine Wahlperiode 
von vier Jahren gewählt. 
(5) Die Geschäftsstelle des Landesparteige- 
richts ist der CDU-Landesgeschäftsstelle ange- 
gliedert. Sie untersteht den Weisungen des 
Vorsitzenden des Landesparteigerichts. Dieser 
bestimmt einen geeigneten Protokollführer. 
(6) Das Landesparteigericht regelt für die 
Dauer der Wahlperiode die alphabetische Rei- 
henfolge bei der Vertretung der ordentlichen 
Mitglieder durch die Stellvertreter so, daß zu- 
nächst nacheinander alle stellvertretenden Mit- 
glieder zu den Sitzungstagen oder zur Vertre- 
tung in den Einzelsachen herangezogen wer- 
den. 
(7) Die Zuständigkeit des Landesparteige- 
richts und das Verfahren ergeben sich, soweit 
nicht in der Satzung geregelt, aus der Parteige- 
richtsordnung. 
§ 42 Finanzierung der Aufgaben im Landesver- 
band 
(1) Die zur Durchführung der Aufgaben erfor- 
derlichen Mittel werden insbesondere durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden aufgebracht. 
(2) Den Kreisverbänden obliegt die Einzie- 
hung der Mitgliedsbeiträge. 
(3) Die Kreisverbände entrichten Beiträge an 
die CDU Deutschlands und den Landesver- 
band. Die Umlage für die CDU Deutschlands 
beschließt der Bundesparteitag, die Umlage 
für den Landesverband der Landesparteitag 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
(4) Zur Beratung und Koordinierung der Fi- 
nanzierungsarbeit beruft der Landesschatzmei- 
ster mindestens einmal jährlich die Schatzmei- 
ster der Kreisverbände und Landesvereinigun- 
gen zu einer Konferenz ein. 

§ 43 Finanzwirtschaft des Landesverbandes 
(1) Einnahmen und Ausgaben des Landesver- 
bandes müssen für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ohne Inanspruchnahme von Krediten 
im Gleichgewicht sein. Die Finanzwirtschaft 
des Landesverbandes folgt den Grundsätzen 
wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsfüh- 
rung. Der Landesschatzmeister, der stellvertre- 
tende Landesschatzmeister und der Landesge- 
schäftsführer haben die dafür notwendigen 
Maßnahmen zu treffen. 
(2) Der Haushaltsplan des Landesverbandes 
wird nach Beratung der Finanzkommission, 
die vom   Landesvorstand berufen  wird, vom 

Landesschatzmeister, stellvertretenden Lan- 
desschatzmeister und vom Landesgeschäfts- 
führer aufgestellt und vom Landesvorstand 
verabschiedet. Die Durchführung obliegt dem 
Landesschatzmeister und dem Landesge- 
schäftsführer. Die Etats der Landesvereinigun- 
gen bedürfen der Zustimmung des Landesge- 
schäftsführers im Einvernehmen mit dem Lan- 
desschatzmeister. Die Kommunalpolitische 
Vereinigung e.V. und die Junge Union geben 
ihre Etats zur Kenntnis. Der Finanzkommis- 
sion sollten möglichst u. a. angehören 2 Vertre- 
ter der Kreisverbände, 1 Vertreter der Bezirks- 
verbände und 1 Vertreter der Landesvereini- 
gungen. 
(3) Der Landesschatzmeister, der stellvertre- 
tende Landesschatzmeister und der Landesge- 
schäftsführer sind berechtigt, zur Finanzierung 
der planmäßigen Ausgaben Kassenkredite auf- 
zunehmen; diese sind bis zum Ende des Rech- 
nungsjahres, in dem sie aufgenommen worden 
sind, zurückzuzahlen. Andere Kredite bedür- 
fen der Zustimmung des geschäftsführenden 
Landesvorstandes. 
(4) Über Herkunft und Verwendung der Mit- 
tel, die dem Landesverband innerhalb eines 
Kalenderjahres (Rechnungsjahr) zugeflossen 
sind, sowie über das Vermögen des Landesver- 
bandes ist im Rechenschaftsbericht öffentlich 
Rechenschaft zu geben. 
(5) Einzelheiten regelt die Finanz- und Bei- 
tragsordnung des Landesverbandes. 
§ 44 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
§ 45 Gesetzliche Vertretung der Kreisverbände 
(1) Die Kreisverbände werden im Rahmen ih- 
rer Zuständigkeit durch ihre Vorstände vertre- 
ten. Vorstand in diesem Sinne ist der Vorsit- 
zende oder einer der Stellvertreter. 
(2) Der Landesgeschäftsführer und die Ge- 
schäftsführer der nachgeordneten Verbände 
sind zu Rechtsgeschäften ermächtigt, die der 
ihnen zugewiesene Aufgabenbereich gewöhn- 
lich mit sich bringt (§ 30 BGB). 
§ 46 Haftung für Verbindlichkeiten 
(1) Für rechtsgeschäftliche Verpflichtungen 
haften die Mitglieder gesamtschuldnerisch nur 
mit dem Verbandsvermögen. 
(2) Für die Haftung der Mitglieder wegen un- 
erlaubter Handlungen der Parteivorstände 
oder anderer satzungsmäßig berufener Vertre- 
ter gilt § 831 BGB. 
(3) Im Innenverhältnis haften der Landesver- 
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band oder die Kreisverbände für Rechtsver- 
oindlichkeiten eines nachgeordneten Verban- 
des nur, wenn sie dem die Verpflichtung be- 
gründenden Rechtsgeschäft zugestimmt haben. 
(4) Die Kreisverbände, ihre Untergliederun- 
gen sowie die Vereinigungen und Sonderorga- 
n'sationen der Partei auf allen Organisations- 
stufen haften gegenüber dem Landesverband 
und der Bundespartei im Innenverhältnis, 
^enn sie durch ein von ihnen zu vertretendes 
£ehlverhalten Maßnahmen nach § 23 a Abs. 1 
•jarteiengesetz verursachen, die von dem Präsi- 
denten oder dem Präsidium des Deutschen 
Bundestages, dem Präsidenten des Landtages 
v°n Nordrhein-Westfalen oder einer gesetzlich 
sonst zuständigen Stelle gegen die Partei er- 
griffen werden. Der Landesverband kann seine 
^ehadenersatzansprüche mit Forderung der 
v°rgenannten Gebietsverbände, Vereinigungen 
Urid Sonderorganisationen verrechnen. 

§ 47 Geschäftsführung 
.') Die Geschäfte der Bezirksverbände und 
er Kreisverbände, einschließlich der Gemein- 

«e-> Stadt- bzw. Stadtbezirksverbände und 
Isverbände, werden auf Weisung der zustän- 
den   Vorstände  durch   Kreisgeschäftsstellen 

gftührt. Die Leitung von Kreisgeschäftsstellen 
ö|'egt hauptamtlichen Kreisgeschäftsführern, 
'e vom Landesverband gemäß § 28 Abs. 1 
"f. 7 angestellt werden. Sie haben gegenüber 

,en  Untergliederungen  ihres  Kreisverbandes 
,le gleichen Informationsrechte wie der Lan- 
uesgeschäftsführer nach Absatz 2. 
\ ) Der Landesgeschäftsführer leitet die Lan- 
v
esgeschäftsstelle und ist dem Landesvorstand 

d 
rar,twortlich. Er unterstützt den Vorsitzen- 

, n bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Er 
i  n" an a"en Veranstaltungen der Organe des 
andesverbandes, der Bezirksverbände, der 

be IS.Verbände' der Stadt-, Gemeinde-, Stadt- 
z'rksverbände bzw. Ortsverbände, Vereini- 

neu^en' Arbeitskreise und Fachausschüsse teil- 
Ver^n* ?r koordiniert die Herausgabe von 
der \/ ent,ichungen des Landesverbandes und 

cr Vereinigungen. 

^.Protokollpflicht 
Fach'ber die Sitzungen der Parteiorgane, 
de "Ausschüsse und Arbeitskreise sind Nie- 
ge ^nr'i"ten zu fertigen. Sie müssen die Antra- 
gs es<?n|usse, Abstimmungs- und Wahlergeb- 
deme v -en" Die Niede^chriften sind von 
ünd 

v°rsitzenden oder einem Stellvertreter 
dem Schriftführer zu unterzeichnen und 

CDU Nordrhein-Westfalen 

der zuständigen Geschäftsstelle zu übersen- 
den. 
(2) Die Niederschrift über die Verhandlungen 
des Landesparteitages ist den Kreisverbänden 
binnen 4 Wochen zuzusenden. Sie gilt als ge- 
nehmigt, wenn nicht innerhalb von weiteren 2 
Wochen Einspruch erhoben wird. Entspre- 
chendes gilt für die Kreisparteitage. Über den 
Einspruch entscheiden der Landesvorstand 
bzw. die Kreisvorstände. 
§ 49 Auflösung des Landesverbandes 
(1) Der Landesverband kann sich auflösen, 
wenn zu diesem Zweck ein besonderer Landes- 
parteitag einberufen wird. Der Beschluß über 
die Auflösung bedarf einer Mehrheit von 3A 
der stimmberechtigten Mitglieder des Landes- 
parteitages. 
(2) Hat der Landesparteitag die Auflösung be- 
schlossen, so führt der Landesvorstand eine 
Urabstimmung mit Hilfe der Kreisverbände 
durch. 
(3) Der Landesvorstand bestimmt den Tag 
und die Zeit der Abstimmung sowie die ein- 
heitliche Form der Stimmzettel. 
(4) Der Stimmzettel muß den Wortlaut des Be- 
schlusses des Landesparteitages enthalten und 
so gestaltet sein, daß das Mitglied mit „Ja" 
oder „Nein" abstimmen kann. Darüber hinaus 
darf der Stimmzettel keine weiteren Angaben 
enthalten. Stimmzettel sind nur gültig, wenn 
sie entweder mit „Ja" oder „Nein" gekenn- 
zeichnet sind. Die Abstimmung ist geheim. 
(5) Die Urabstimmung erfolgt in besonders 
einberufenen Versammlungen der Mitglieder 
des Gemeinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirksver- 
bandes, zu denen alle stimmberechtigten Mit- 
glieder 14 Tage vorher schriftlich unter Über- 
sendung des Beschlusses des Landesparteita- 
ges einzuladen sind. Der Vorsitzende des Ge- 
meinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirksverbandes 
und zwei durch die Versammlung der Mitglie- 
der gewählte Personen bilden den Vorstand für 
die Urabstimmung im Gebiet des jeweiligen 
Gemeinde-, Stadt- bzw. Stadtbezirksverban- 
des. Über den Vorgang der Abstimmung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das von den Mitglie- 
dern des Vorstandes der Urabstimmung nach 
Durchführung der Abstimmung zu unterzeich- 
nen ist. Nach Abschluß des Abstimmungsvor- 
ganges ist dieses Protokoll zusammen mit den 
Stimmzetteln dem Landesvorstand über den 
Kreisvorstand zu übersenden. 
(6) Ist in einer Versammlung der Mitglieder 
die Abstimmung nicht ordnungsgemäß durch- 
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geführt worden, so kann der Landesvorstand 
eine Wiederholung der Abstimmung beschlie- 
ßen. 
(7) Der Beschluß des Landesparteitages ist be- 
stätigt, wenn mehr als die Hälfte der Mitglie- 
der des Landesverbandes sich für die Auflö- 
sung des Landesverbandes aussprechen. 
§ 50 Vermögen bei Auflösung 
Über das Vermögen und die Akten des Lan- 
desverbandes bestimmt der Landesvorstand. 
Das Vermögen darf nur zu partei- oder ge- 
meinnützigen Zwecken verwendet werden. 
§ 51 Satzungsänderungen 
(1) Satzungsänderungen können nur von ei- 
nem ordentlichen Landesparteitag beschlossen 
werden. 
(2) Die vorgesehene Satzungsänderung muß 
auf der Tagesordnung vermerkt sein und ihr 
Wortlaut in der Einladungsfrist den Delegier- 
ten bekanntgegeben werden. 
(3) Die Vorschriften der Absätze (I) und (2) 
gelten sinngemäß für alle Satzungsbeschlüsse 
der regionalen Organisationsstufen und aller 
Gliederungen der Vereinigungen im Landes- 
verband. 
§ 52 Widerspruchfreies Satzungsrecht 
Die Satzungen der nachgeordneten Gebiets- 
verbände der CDU, der Vereinigungen und 
der Sonderorganisationen dürfen den Bestim- 
mungen dieser Satzung nicht widersprechen. 
In allen Angelegenheiten, die durch vorstehen- 
de Satzung nicht geregelt werden, gelten die 
Bestimmungen des Statuts der CDU Deutsch- 
lands in der jeweils geltenden Fassung. 
Notwendige  Anpassungen  an  diese  Satzung 
sind bis zum 31. 12. 1988 vorzunehmen. 
Nach diesem Zeitpunkt kann abweichend von 
den Bestimmungen in §  15 Abs. (4) Ziff. 2.1 
dieser Satzung der Kreisparteitag als Mitglie- 
derversammlung in den Kreisverbänden fort- 
geführt werden, in denen  er durch  Satzung 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Lan- 
dessatzung bereits eingeführt war. 
§ 53 Inkrafttreten der Satzung und Übergangs- 
bestimmungen 
(1) Diese Satzung tritt zu dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem die Konstituierung des Landes- 
verbandes Nordrhein-Westfalen der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands rechts- 
wirksam erfolgt. 
(2) Der CDU-Landesverband Nordrhein- 
Westfalen ist Rechtsnachfolger der Landesver- 

bände Rheinland und Westfalen-Lippe und 
übernimmt unmittelbar deren Rechte und Ver- 
pflichtungen. 
(3)3.1 Der nach § 15 der Satzung des CDU- 
Landesverbandes Rheinland und § 34 der Sat- 
zung des CDU-Landesverbandes Westfalen- 
Lippe gebildete gemeinsame Landesparteitag 
der CDU in Nordrhein-Westfalen, der nach 
eben diesen Bestimmungen u. a. die Aufgaben 
hat, die Satzung des Landesverbandes Nord- 
rhein-Westfalen mit Vj-Mehrheit seiner 
stimmberechtigten Mitglieder zu verabschie- 
den und den CDU-Landesverband Nordrhein- 
Westfalen zu konstituieren, wird mit der Kon- 
stituierung des CDU-Landesverbandes Nord- 
rhein-Westfalen in den Landesparteitag des 
CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
im Sinne von §§ 24 ff. dieser Satzung überge- 
leitet und übt dessen Rechtsstellung, Funktio- 
nen, Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechte und 
Pflichten aus. 
3.2 Der nach § 15 der Satzung des CDU-Lan- 
desverbandes Rheinland und § 34 der Satzung 
des CDU-Landesverbandes Westfalen-LipPe 

in Verbindung mit den §§ 26 ff. dieser Satzung 
gewählte gemeinsame Landesvorstand der 
CDU in Nordrhein-Westfalen wird mit der 
Konstituierung des CDU-Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen in den Landesvorstanj» 
des CDU-Landesverbandes Nordrhein-West- 
falen im Sinne der §§ 26 ff. übergeleitet un° 
übt dessen Rechtsstellung, Funktionen, Aufga 

ben, Zuständigkeiten, Rechte und Pflichte" 
aus. Seine Neuwahl erfolgt im Frühjahr 19»»- 

Diese Salzung wurde vom 1. gemeinsa- 
men Landesparteitag der CDU ij1 

Nordrhein-Westfalen am 8. März l98o 
in Düsseldorf bei einer Gegenstimme 
und einer Enthaltung beschlossen. 
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Finanz- und Beitragsordnung 
des CDU-Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen 
Aufgrund § 43 der Landessatzung wird nach- 
gehende Finanz- und Beitragsordnung erlas- 
Sen, die Bestandteil der Landessatzung ist. 
§ 1 

'') Der Landesvorstand trägt die Verantwor- 
tung für die gesamte Finanzwirtschaft der 
Christlich Demokratischen Union Deutschl- 
ands, Landesverband Nordrhein-Westfalen — 
kurz Landesverband genannt —. 
(2) Für die Verwaltung der Mittel im Rahmen 
^jes Haushaltsplanes, die Führung der laufen- 
aen, regelmäßig wiederkehrenden Kassenge- 
schäfte, die Rechtmäßigkeit der Ausgaben, die 
aufende Rechnungskontrolle und die Buch- 
Ehrung ist der Landesgeschäftsführer zustän- 

a'g und verantwortlich. 
|3) Der Landesschatzmeister und der stellver- 
retende Landesschatzmeister sind befugt, je- 
erzeit Einsicht in die Finanzgeschäfte des 
andesverbandes zu nehmen und sich von der 

r.
rdnungsmäßigkeit zu überzeugen. Sie unter- 
sten den Landesvorstand über alle wichti- 

°en Finanz- und Beitragsfragen. 
§2 

^r Haushaltsplan wird zu   Beginn des Ge- 
Säftsjahres vom Landesvorstand nach § 43 
bs- 2 Landessatzung beschlossen. 

§3 

sehr F'nanzrjericht des Landesverbandes, ein- 
r|-niießlich des gesetzlichen Rechenschaftsbe- 
stes,   wird  vom   Landesschatzmeister dem 

Und 
§4 
Di 

esparteitag erstattet. 

v   , Zur Erfüllung der Aufgaben des Landes- 
öandes, seiner Untergliederungen, Vereini- 

, ngen und Sonderorganisationen erforderli- ch 
en Mittel werden aufgebracht durch: 

hök!eiträ8e der Mitglieder, einschließlich er- 
aufter Mitgliedsbeiträge von Mitgliedern, die 
Sc. 8rund eines Vorschlages der Partei politi- 
siciu Mandate' Sitze in Leitungs- und Auf- 
te p78rernien oder andere politisch begründe- 
te. Unrungspositionen bekleiden (Sonderbei- träge). 
2) p- 
chn lnnanmen    aus    Vermögen,    Veröffentli- 
ch ngen'   Veranstaltungen,    Dienstleistungen 

} sPenden 

4) Kredite nach § 43 Landessatzung 
5) Wahlkampfkostenerstattung 
6) Sonstige Einnahmen 

§5 
(1) Jedes Mitglied hat persönlich regelmäßi- 
gen Beitrag zu bezahlen, der sich nach dem 
verfügbaren Einkommen richten soll. 
(2) Die Höhe des Beitrags im einzelnen richtet 
sich 
a) nach der vom Bundesparteitag beschlosse- 
nen Beitragsstaffel, 
b) nach der vom Landesvorstand im Beneh- 
men mit den Kreisverbänden beschlossenen 
Staffel für Sonderbeiträge. (Anlage A) 
(3) Mitglieder von Vereinigungen und Sonder- 
organisationen zahlen den von den zuständi- 
gen Organen festgelegten Beitrag. 

§6 
(1) Für den Beitragseinzug sind die Kreisver- 
bände zuständig. Sie sollen den Einzug in der 
Regel selbst vornehmen. Wenn sie den Bei- 
tragseinzug an ihre Untergliederungen übertra- 
gen, müssen sie durch geeignete Maßnahmen 
sicherstellen, daß alle Beiträge lückenlos er- 
faßt und abgerechnet werden. 
(2) Für den Einzug von Sonderbeiträgen an 
den Landesverband trifft der geschäftsführen- 
de Landesvorstand die entsprechenden Vor- 
kehrungen. 

§7 
(1) Bei Spenden sind die Bestimmungen des 
Parteiengesetzes, des Bundesstatuts der CDU 
und der Finanz- und Beitragsordnung der 
Bundespartei (FBO) strikt einzuhalten. 
(2) Beitrags- und Spendenquittungen werden 
nur von der Landesgeschäftsstelle und den 
Kreisgeschäftsstellen ausgestellt und sind ent- 
sprechend den Vorschriften der FBO zu unter- 
zeichnen. 

§8 
(1) Die nach § 18 des Parteiengesetzes und 
§ 28 des Europawahlgesetzes der Partei zuflie- 
ßenden Wahlkampfkostenerstattungen sind 
zur anteiligen Deckung der bei der Bundespar- 
tei, dem Landesverband und den Kreisverbän- 
den nachgewiesenen Ausgaben für den Bun- 
destags- und Europawahlkampf bestimmt. 
(2) Über die Aufteilung des Erstattungsbetra- 
ges auf Landesverband und Kreisverbände 
entscheidet auf Vorschlag der Finanzkommis- 
sion (§ 43 Abs. 2 Landessatzung) der Landes- 
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vorstand im Einvernehmen mit der Kreisvor- 
sitzendenkonferenz. 
(3) Das gleiche gilt auch für die vom Land 
Nordrhein-Westfalen erstatteten Wahlkampf- 
kosten für den Landtagswahlkampf. 
§9 
(1) Die Höhe der von den Kreisverbänden 
nach Mitgliederzahlen an den Landesverband 
abzuführenden Beitragsanteile beschließt der 
Landesparteitag mit der Mehrheit seiner 
stimmberechtigten Mitglieder. Beschlüsse hier- 
zu können nur gefaßt werden, wenn der Ge- 
genstand in der mit der Einladung verschick- 
ten Tagesordnung aufgeführt ist. 
(2) Die Landesgeschäftsstelle erstellt die Bei- 
tragsrechnungen nach Schluß eines jeden Mo- 
nats aufgrund der Monatsabschlüsse der Zen- 
tralen Mitgliederkartei. 
(3) Die Rechnungen sind sofort fällig und spä- 
testens bis zum 15. des auf die Rechnungsstel- 
lung folgenden Monats zu überweisen. 
§ 10 
(1) Soweit wirtschaftliche Betätigungen im 
Rahmen der Parteiarbeit anfallen, sind alle da- 
mit verbundenen Einnahmen und Ausgaben 
gesondert in den Büchern zu erfassen. 
(2) Soweit die nach den Steuergesetzen gelten- 
den Freigrenzen in einem Geschäftsjahr über- 
schritten werden, ist jede Gliederung, Vereini- 
gung und Sonderorganisation selbst für die ge- 
setzmäßige Versteuerung und die Abgabe 
der entsprechenden Steuererklärung verant- 
wortlich. 
(3) Steuersubjekt ist die Gliederung, Vereini- 
gung oder Sonderorganisation, die unter eige- 
nem Namen antritt und handelt. 

§11 
(1) Alle hauptamtlichen Mitarbeiter der Lan- 
desgeschäftsstelle, die Kreisgeschäftsführer 
und Sozialsekretäre werden durch den Landes- 
verband besoldet. 
(2) Die Vergütung erfolgt unter Anlehnung an 
die für den öffentlichen Dienst in der kommu- 
nalen Verwaltung geltenden tariflichen Verein- 
barung (BAT). 
(3) Das Nähere entscheidet der Landesvor- 
stand. 
§ 12 
(1) Die Kreisverbände sind zum ordentlichen, 
sachgerechten Nachweis der Einnahmen, Aus- 

gaben und des Vermögens verpflichtet. Die 
von der Bundespartei und vom Landesverband 
erlassenen Vorschriften zur Rechnungslegung, 
über einheitliche Abrechnung, Buchführung, 
Kontierung usw. sind zu beachten. Das gilt 
auch für die Landesvereinigungen und ihre 
Untergliederungen. 

§13 
(1) Der Rechenschaftsbericht der Kreisverbän- 
de und des Landesverbandes ist nach den Vor- 
schriften des § 24 des Parteiengesetzes aufzu- 
stellen. 
(2) Die Kreisverbände und Landesvereinigun- 
gen haben ihren jährlichen Rechenschaftsbe- 
richt bis zum 31. März eines jeden Jahres dem 
Landesverband einzureichen. 
(3) Der Landesverband stellt den Rechen- 
schaftsbericht bis 15. Mai eines jeden Jahres 
auf. 
(4) Der Rechenschaftsbericht ist von einerfl 
Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprü- 
fungsgesellschaft bis 30. Juni des auf das 
Rechnungsjahr folgenden Jahres zu prüfen 
(§ 23 Abs. 2 des Parteiengesetzes). 
(5) Die Jahresrechnung des Landesverbandes 
ist außerdem durch die vom Parteitag gewähl- 
ten Rechnungsprüfer zu prüfen. Der Prüfbe- 
richt ist auf dem nächstfolgenden Landespaf- 
teitag vorzutragen. 

§ 14 
(1) Das Recht, Delegierte zu entsenden, ist von 
der Erfüllung der Beitragspflicht abhängig. 
(2) Ist ein Kreisverband ganz oder teilweise 
länger als sechs Monate gegenüber der Bun- 
despartei oder dem Landesverband mit seinen 
Beitragspflichten im Rückstand, so ruhen sein 
Stimmrecht und das Recht zur Entsendung 
von Delegierten. 

§ 15 
Die Finanz- und Beitragsordnung tritt mit de 
Satzung   des   CDU-Landesverbandes   NorO' 
rhein-Westfalen in Kraft. 
Sie wurde vom 1. gemeinsamen Landesparte 
tag der CDU in Nordrhein-Westfalen am 
März 1986 in Düsseldorf einstimmig beschio 
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